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Vorlage Nr. 087/2014 

    
 

Abteilung 2.5 - Schulen und Kindergärten  
Sachbearbeiter(in): Bernd Pfaff 
21.05.2014 

 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss (öffentlich) 28.05.2014 
 
 
 
 

Integrative Gruppe für den Kindergarten Zepfenhan 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung wird beauftragt, zusammen mit Vertretern der Stiftung St. Franziskus in 
Heiligenbronn einen Kooperations- und Vertragsentwurf für eine integrative gemeinsame 
Kindergartengruppe (über drei Jahre) im Kindergartengebäude in Zepfenhan zu beraten. 
  
 

Begründung: 
Der Kindergarten in Zepfenhan ist aufgrund der wenigen Kinder seit August 2011 geschlossen. Die 
wenigen Zepfenhaner Kinder werden seit diesem Zeitpunkt im Kindergarten in Neukirch – derzeit 
sind es fünf Kinder – betreut. 
 
Aktuell hat die Stiftung Heiligenbronn ein großes Interesse, in Rottweil eine integrative 
Kindergartengruppe einzurichten. Hierfür ist das Gebäude „Kindergarten Zepfenhan“ 
grundsätzlich gut geeignet. So könnten circa 8 – 12 Kinder mit Hör- und Sprachschwierigkeiten 
zusammen mit Kindern aus Zepfenhan in einer Gruppe betreut und angeleitet werden. Die Stiftung 
ist bereit, eine nach entsprechendem Kinderschlüssel anteilige Miete an die Stadt Rottweil zu 
entrichten.  
 
Eine aktuelle Umfrage bei den Kindergarteneltern in Zepfenhan ergab, dass die Eltern von  
circa 3 – 4 Kindern, die derzeit im Kindergarten in Neukirch sind, wünschen, dass ihre Kinder 
wieder den Kindergarten in ihrem Heimatort besuchen können. 
 
Allerdings ist es genehmigungsrechtlich gemäß den Vorgaben des KVJS (Kommunalverband für 
Jugend und Soziales Baden-Württemberg – Landesjugendamt) nicht möglich, auch wenn die 
Kinder durchgehend – so der inklusive Ansatz der Stiftung Heiligenbronn – in einer Gruppe betreut 
werden, dass die Kinder allein von Betreuungskräften des Stiftungspersonals betreut werden. Auch 
die Stadt Rottweil müsste gemäß diesen genehmigungsrechtlichen Vorgaben 1,3 Fachkräfte 
ergänzend zur Verfügung stellen. Das bedeutet Personalmehrkosten in Höhe von circa 
60.000,00 Euro jährlich, die die Stadt Rottweil dann, neben den zusätzlichen anteiligen Kosten für 
das Gebäude (Heizung, Reinigung usw.), für diese 3 – 4 Zepfenhaner Kinder übernehmen muss. 
Weitere Landeszuschüsse wird die Stadt Rottweil nicht erhalten, da die Kinder bis dato schon in der 
Landesförderung berücksichtigt sind, weil sie im Kindergarten in Neukirch angemeldet sind.  
 
Der Ortschaftsrat Zepfenhan begleitet dieses Vorhaben mit großer Sympathie und großem Inter-
esse. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

Kosten: circa 60.000,00 Euro jährlich 

Im Haushalt veranschlagt:    Ja   Nein 
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